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Leistungen für Bildung und Teilhabe 
- Schulbedarf - 

 

Angaben zum Erziehungsberechtigten bzw. zum volljährigen Antragsteller 

Vor- und Nachname 

      

 Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) 

      

 tagsüber erreichbar E-Mail 

            

Angaben zum Leistungsberechtigten 
Ich/Wir erhalte/n zur Zeit folgende Leistungen: (Kopie des jeweiligen aktuellen Leistungsbescheid bitte beifügen) 
 

  SGB II (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld)   Wohngeld 
 

  SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt/Sozialhilfe)   Kinderzuschlag 
 

  Asylbewerberleistungsgesetz i. V. m. SGB XII 
 

 
Nummer der Bedarfsgemeinschaft bzw. Aktenzeichen       

 
persönliche Daten meines Kindes, für das die o. g. Leistung beantragt wird (je Kind einen Antrag stellen) 

Vor- und Nachname Geburtsdatum 

            

 Es wird Schulbedarf als ergänzende Leistung beantragt. 
Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern 70 Euro zum 1. August und 
30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt. 
Der Bedarf für Schulmittel wird erstmals zum 1. August 2011 anerkannt. 

Schule – eine aktuelle Schulbescheinigung   liegt bei   wird nachgereicht 

Bezeichnung  Klasse/Gruppe 

            

 Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) 

      
 

Angaben des Leistungsberechtigten 

Kontoinhaber 

      

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) 

      

 
Kontonummer BLZ (ggf. IBAN-Nr.) 

            

 
Kreditinstitut (ggf. BIC) Verwendungszweck für Zahlung 

       

 Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Bei unrichtigen Angaben können die Leistungen vom 
Leistungsberechtigten zurückgefordert werden. Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

   
(Ort/Datum)  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r / bzw. volljähriger Antragsteller) 

Hinweis: Die Daten unterliegen dem Sozialdatenschutz. Ihre Angaben werden aufgrund §§ 60 bis 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und §§ 67a bis 67c 
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) nur für die oben genannten Leistungen erhoben.  
 


